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Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck der Prüfung 

(1) 
1
Die Masterprüfung bildet einen berufsqualifizierenden Abschluss. 

2
Die Anforderungen an die 

Prüfung sichern einen Standard der Ausbildung, der der Regelstudienzeit angemessen ist und dem 

Stand der Wissenschaft und den Anforderungen der beruflichen Praxis gerecht wird. 

(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Be-

rufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, fachliche Zusammenhänge 

überblickt und die Fähigkeit besitzt, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten, wissenschaftliche 

Erkenntnisse anzuwenden und deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche Praxis zu 

erkennen. 

§ 2 Hochschulgrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Science (M.Sc.)“ im Stu-

diengang Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie verliehen. 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Masterstudium abgeschlossen werden kann, beträgt vier Semester (Re-

gelstudienzeit). 

(2) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Masterprüfung bis zum Ende des vierten Semesters 

abgeschlossen werden kann. 

(3) Der Umfang des Studiums, inklusive der Masterarbeit, beträgt 120 Leistungspunkte. 

§ 4 Prüfungsausschuss 

(1) Die der Studiendekanin oder dem Studiendekan gemäß § 45 Absatz 3 Satz 1 NHG obliegenden 

Aufgaben zur Durchführung und Organisation von Prüfungen können von dieser oder diesem ei-

nem Prüfungsausschuss übertragen werden. 

(2) 
1
Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. 

2
Er achtet darauf, dass die 

Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), der Grundordnung der Univer-

sität Osnabrück und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 
3
Er berichtet dem Fachbereich 

regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist besonders auf die 

tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, die Einhaltung der Regelstudienzeit und der 

Prüfungsfristen einzugehen und die Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten darzustellen. 
4
Der 

Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. 
5
Der Prüfungsausschuss oder 

die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten. 

(3) 
1
Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar 

a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, von denen mindestens zwei dem Institut für Psy-

chologie angehören müssen, 

b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, das in der Lehre tätig ist, 

c) sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 

 
2
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die ständigen Vertreterinnen oder Vertreter werden 

von den jeweiligen Gruppenmitgliedern im Fachbereichsrat gewählt. 
3
Die Amtszeit der Mitglieder 

des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 
4
Wiederwahl ist zulässig. 

5
Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von 

Prüfungs- und Studienleistungen nur eine beratende Stimme. 
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(4) 
1
Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vorsit-

zenden und deren oder dessen Stellvertretung. 
2
Diese müssen der Hochschullehrergruppe des In-

stituts für Psychologie angehören. 

(5) 
1
Der Prüfungsausschuss kann Beschlüsse auch im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfah-

ren fassen. 
2
Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied dem Verfahren widerspricht. 

3
Die Umlaufzeit be-

trägt mindestens eine Woche. 
4
Mit der Übersendung der Beschlussunterlage fordert die oder der 

Vorsitzende die stimmberechtigten Mitglieder mit Fristsetzung auf, über den Beschlussvorschlag 

abzustimmen; gleichzeitig werden die beratenden Mitglieder über das Umlaufverfahren informiert 

und auf die Möglichkeit des Widerspruchs hingewiesen. 
5
Der Beschluss ist mit Wirkung des Ab-

laufs der Umlauffrist gefasst, sofern die jeweils erforderliche Mehrheit der Mitglieder zustimmt. 
6
Der Beschluss kommt auch zustande, wenn alle stimmberechtigten Mitglieder vor Ablauf der 

Frist ihre Stimme abgegeben haben und die erforderliche Mehrheit vorliegt.. 

(6) 
1
Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
2
Bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
3
Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellver-

tretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Hochschullehrergruppe, anwesend sind. 

(7) 
1
Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 

und die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
2
Die oder 

der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 
3
Sie oder er 

berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(8) 
1
Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 

2
Die wesentlichen 

Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift 

festzuhalten. 

(9) 
1
Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

2
Die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
3
Sofern sie nicht im öf-

fentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegen-

heit zu verpflichten. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an den Prüfungen als Beobachtende teil-

zunehmen.  

§ 5 Prüfende und Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) 
1
Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer. 

2
Zu Prüfen-

den sowie Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindes-

tens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) Soweit die Prüfungsleistung studienbegleitend erbracht wird, wird bei Lehrpersonen, soweit sie 

nach Absatz 1 Satz 2 prüfungsbefugt sind, von einer besonderen Bestellung nach Absatz 1 Satz 1 

abgesehen. 

(3) 
1
Studierende können außer im Falle des Absatzes 2 für die Abnahme der Prüfungsleistungen Prü-

fende vorschlagen. 
2
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 

3
Ihm soll aber entsprochen wer-

den, soweit ihm nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, 

entgegenstehen. 
4
Kann der Vorschlag nicht berücksichtigt werden, so ist der oder dem zu prüfen-

den Studierenden Gelegenheit zu einem weiteren Vorschlag zu geben. 

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig, 

mindestens drei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. 

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 4 Absatz 8 Sätze 2 und 3 entspre-

chend. 
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§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in dem gleichen oder einem verwandten Studien-

gang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland 

werden ohne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. 

(2) 
1
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in einem anderen Studiengang werden angerech-

net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 
2
Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Stu-

dienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt und Umfang (Leistungspunkte) denjenigen 

des Studienganges, für den die Anrechnung beantragt wird, im Wesentlichen entsprechen. 
3
Dabei 

ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hin-

blick auf die Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. 
4
Für 

die Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Studienganges sind ansonsten die von 

der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzverein-

barungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. 
5
Soweit Vereinbarungen 

nicht vorliegen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsaus-

schuss über die Gleichwertigkeit. 
6
Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellung-

nahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. 
7
Abweichende An-

rechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben 

unberührt. 

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die 

Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) 
1
Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten – soweit die Notensys-

teme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
2
Bei 

unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 
3
Eine so gekenn-

zeichnete Prüfungsleistung geht nicht in die Abschlussnote ein. 
4
Eine Kennzeichnung der Anrech-

nung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) 
1
Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 

Anrechnung. 
2
Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der Prü-

fungsausschuss.  

§ 7 Aufbau der Prüfungen und Prüfungsleistungen 

(1) Die Masterprüfung besteht aus mit Modulen verbundenen studienbegleitenden Prüfungs- und Stu-

dienleistungen, dem Nachweis berufspraktischer Tätigkeit und der Masterarbeit (Anlage 2). 

(2) Prüfungsleistungen können auf besonderen Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten in engli-

scher Sprache erbracht werden. 

(3) 
1
Für Prüfungsleistungen studienbegleitender Prüfungen in Psychologie sind folgende Formen vor-

gesehen: 

 Klausur (Absatz 5), 

 Mündliche Prüfung (Absatz 6), 

 Vortrag (Referat) (Absatz 7), 

 Hausarbeit (Absatz 8), 

 Multiple-Choice-Klausur (Absatz°9), 

 Studienprojekt (Absatz 10). 

 
2
Die Form der Prüfungsleistung wird in Anlage 5 (Modulhandbuch) geregelt. 

(4) 
1
Weitere Erbringungsformen sind zulässig. 

2
Sie müssen im Hinblick auf den Arbeitsaufwand und 

die Qualifikationsanforderungen mit den vorgenannten vergleichbar sein. 
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(5) 
1
In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagen-

wissens mit begrenzten Hilfsmitteln und in begrenzter Zeit mit den gängigen Methoden des Faches 

Aufgaben lösen oder Themen bearbeiten kann. 
2
Die Klausur kann in Teilen oder ganz in einem 

Testformat mit vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten und einer oder mehreren Lösungen vorgege-

ben werden (Antwortwahlverfahren, Multiple-Choice Format). 
3
Die Bearbeitungszeit beträgt in 

der Regel 60 bis 120 Minuten.  

(6) 
1
Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge 

des Prüfungsgebiets erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 

vermag. 
2
Die mündliche Prüfung findet vor einer bzw. einem Prüfenden und einer sachkundigen 

Beisitzerin bzw. einem sachkundigen Beisitzer als Einzelprüfung statt. 
4
Die Prüfung dauert in der 

Regel 15 bis 45 Minuten.  

(7) 
1
In einem Vortrag (Referat) mit schriftlicher Ausarbeitung soll der Prüfling nachweisen, dass er 

die Inhalte eines Seminarthemas sowohl schriftlich als auch mündlich darstellen kann. 
2
Die Dauer 

eines Vortrags (Referats) beträgt in der Regel 20 bis 60 Minuten. 
3
Der Vortrag (das Referat) und 

die Ausarbeitung werden vom Veranstalter des Seminars bewertet.  

(8) 
1
Durch eine Hausarbeit soll der Prüfling nachweisen, dass er in einem festgelegten Zeitraum eine 

fachspezifische Aufgabenstellung selbstständig bearbeiten und angemessen dokumentieren kann. 
2
In geeigneten Fällen können Hausarbeiten auch in Form von Gruppenarbeiten erbracht werden; 

die Eignung des Themas stellt die Prüfende oder der Prüfende fest. 
3
Der Beitrag der einzelnen 

Verfasserin oder des einzelnen Verfassers muss dann als individuelle Prüfungsleistung auf Grund 

der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar 

und für sich bewertbar sein. Eine Hausarbeit umfasst bei einer Verfasserin und einem Verfasser in 

der Regel 15 bis 25 Seiten.  

(9) 
1
Prüfungsleistungen können teilweise oder vollständig im Multiple-Choice-(MC)Verfahren abge-

nommen werden. 
2
Die Bearbeitungszeit ist in der Modulbeschreibung geregelt. 

3
Sofern der Anteil 

der MC-Aufgaben zu mehr als 25 % in die Gesamtnote der Prüfungsleistung eingeht, gilt Folgen-

des: 

1. MC-Prüfungsaufgaben können als Einfach-Wahlaufgaben (nur eine Antwort ist richtig) bzw. 

Mehrfach-Wahlaufgaben (mehrere Antworten sind richtig) gestellt werden.  

2. 
1
Bei der Erstellung der Prüfungsaufgabe ist anzugeben, welche Antwort bei Einfach-Wahlauf-

gaben bzw. welche Antworten bei Mehrfach-Wahlaufgaben zutreffend sind. 
2
Zudem ist die 

Anzahl der maximal erreichbaren Punkte für jede Prüfungsaufgabe festzulegen. 
3
Eine Prü-

fungsaufgabe darf nicht schlechter als mit 0 Punkten bewertet werden, es dürfen also keine 

Minus- oder Maluspunkte über Prüfungsaufgaben hinweg vergeben werden. 
4
Die Prüfungsauf-

gaben können mit einem Gewichtungsfaktor versehen werden, um ihren Schwierigkeitsgrad 

widerzuspiegeln. 
5
Die Festlegungen der Sätze 1 bis 4 sind aktenkundig zu machen. 

6
Falls die 

Prüfungsleistung nicht vollständig aus MC-Aufgaben besteht, ist den Studierenden bekanntzu-

geben, mit welchem Anteil die MC-Aufgaben in die Gesamtnote der Prüfungsleistung einge-

hen.  

3. 
1
Die Prüfer haben die Prüfungsaufgaben vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf 

zu überprüfen, ob sie fehlerhaft sind. 
2
Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufga-

ben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berück-

sichtigen. 
3
Bei der Bewertung ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszuge-

hen.  

4. Zur Gesamtbewertung der Prüfungsleistung bzw. des MC-Anteils werden die erreichten Punkt-

zahlen aller MC-Aufgaben zu einer Gesamtpunktzahl addiert, gegebenenfalls unter Berück-

sichtigung der nach Nr. 2 Satz 4 festgelegten Gewichtungsfaktoren.  
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5. 
1
Eine Prüfung, die vollständig im MC-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Prüf-

ling mindestens 50 Prozent der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht hat (absolute Beste-

hensgrenze). 
2
Stellt sich heraus, dass mehr als die Hälfte der Prüfungsteilnehmer die absolute 

Bestehensgrenze nicht erreicht hat, ist zunächst der Durchschnitt der erreichten Punktzahl aller 

an der jeweiligen Prüfungsleistung beteiligten Prüflinge zu errechnen (Mittelwert = M). 
3
Die 

Prüfung ist dann bestanden, wenn die vom Prüfling erreichte Punktzahl mindestens 90 Prozent 

des Durchschnittswerts M beträgt (relative Bestehensgrenze =   
 

  
   =        ). 

6. 
1
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung nach Nr. 5 erforderliche Mindestpunktzahl 

erreicht, so errechnet sich die Note (N) nach folgender Formel:  

 
)( minmaxmax minmax

min NNxNN
PP

PP






  

 
2
Hierbei sind  

 Pmax maximal erzielbare Punktzahl 

 Pmin als minimal zum Bestehen erforderliche Punktzahl (Bestehensgrenze) 

 Nmax als Note, die man bei der Erreichung von Pmin erhält (Nmax = 4,0) 

 Nmin als Note, die man bei der Erreichung von Pmax erhält (Nmin = 0,7). 

 
3
Von dem Ergebnis N werden alle Dezimalstellen außer den beiden ersten ohne Rundung ge-

strichen. 
4
Dabei ergibt 

 ein Zahlenwert         ≤  0,85 die Note  0,7 (sehr gut) 

    0,86 – 1,15   1,0 (sehr gut) 

    1,16 – 1,50   1,3 (sehr gut) 

    1,51 – 1,85   1,7 (gut) 

    1,86 – 2,15   2,0 (gut) 

    2,16 – 2,50   2,3 (gut) 

    2,51 – 2,85   2,7 (befriedigend) 

    2,86 – 3,15   3,0 (befriedigend) 

    3,16 – 3,50   3,3 (befriedigend) 

    3,51 – 3,85   3,7 (ausreichend) 

    3,86 – 4,00   4,0 (ausreichend). 

 
5
Hat ein Prüfling nicht die nach Nummer 5 erforderliche Anzahl von Punkten erreicht, so lautet 

die Note 5,0 „nicht ausreichend“. 

7. 
1
Bei teilweise im MC-Verfahren durchgeführten Prüfungsleistungen errechnet sich die Ge-

samtnote der Prüfungsleistung aus dem gewichteten arithmetischen Mittel des im MC-Verfah-

ren absolvierten Prüfungsteils (nach Nr. 6 ermittelt) und der Note des übrigen Prüfungsteils 

(nach § 10 Absatz 2 PO ermittelt). 
2
Beide Noten gehen mit ihrem zuvor festgelegten Anteil in 

die Gesamtnote ein. 
3
Aus dem so ermittelten Zahlenwert ergibt sich nach den Vorgaben des § 

10 Absatz 2 PO die Gesamtnote der Prüfungsleistung.  

(10) 
1
In einem Studienprojekt soll der Prüfling – in der Regel als Teil einer Arbeitsgruppe – nachwei-

sen, dass er aus einem fachwissenschaftlichen Zusammenhang heraus mit den Methoden und Be-

griffen des Faches selbstständig eine Aufgabenstellung formulieren, lösen und das Ergebnis dar-

stellen kann. 
2
Dazu gehört in der Regel die Präsentation eines Projektergebnisses, die Dokumenta-

tion des Arbeitsprozesses sowie die Reflexion über diesen Prozess. 

(11) 
1
Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Be-

hinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 

Form abzulegen, ist ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen in-

nerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer ande-

ren Form zu erbringen. 
2
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden.  

(12) Die Schutzbestimmungen der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten; Entspre-

chendes gilt für die §§ 15ff. des Bundeserziehungsgeldgesetzes. 
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§ 8 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

1
Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 

Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer 

bei mündlichen Prüfungen (§ 7 Absatz 6) zuzulassen. 
2
Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-

kanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 
3
Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen 

und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige 

Gründe zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung von der Prüfung 

zurücktritt. 

(2) 
1
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-

schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt die be-

treffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 
2
Eine Exmatrikulation oder eine 

Beurlaubung als solche sind keine triftigen Gründe. 
3
Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzu-

legen; auf Verlangen des Prüfungsausschusses ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 
4
Werden 

die Gründe anerkannt, so kann die Prüfung in der Regel frühestens nach sechs Wochen wiederholt 

werden. 
5
Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) 
1
Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt 

sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 
2
Absatz 2 Satz 1 bis 4 gilt entsprechend. 

3
In Fällen, in de-

nen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prü-

fungsausschuss unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs der wis-

senschaftlichen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabe-

termin für die Prüfungsleistung entsprechend hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei 

der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 
4
Im Falle einer nachgewiese-

nen Erkrankung des Prüflings wird der Abgabetermin nach Maßgabe des ärztlichen Attests hin-

ausgeschoben. 

(4) 
1
Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 

nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 

bestanden“ bewertet. 
2
Wenn die oder der Studierende ohne Kennzeichnung Texte oder Textstellen 

anderer derart verwendet, dass über die eigentliche Autorenschaft und die Eigenständigkeit der 

Leistung getäuscht wird, gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden.  
3
Wer sich eines Verstoßes 

gegen den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung 

der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-

fungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 
4
Die Entscheidungen nach den Sätzen 1 bis 3 

trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. 
5
Bis zur Entscheidung des Prüfungsaus-

schusses setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht 

führenden Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterführung 

der Prüfung unerlässlich ist. 

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) 
1
Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden (§ 5) bewertet. 

2
Schriftliche 

Prüfungsleistungen sind in der Regel in spätestens sechs Wochen nach der jeweiligen Prüfungs-

leistung und nach Möglichkeit vier Wochen vor der Nachschreibeklausur zu bewerten. 
3
Das Er-

gebnis der mündlichen Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die jeweilige Prüfung bekannt zu 

geben. 
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(2) 
1
Für die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt-

lichen Anforderungen liegt, 

3 befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 

4 ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An-

forderungen genügt 

5 nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
2
Zur differenzierten Bewertung werden durch jeweiliges Erhöhen oder Erniedrigen um einen 0,3 

Schritt Zwischenwerte gebildet; dabei sind die Noten 4,3, 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. 

(3) 
1
Soweit eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilprüfungsleistungen besteht, errechnet sich die 

Note für die Prüfungsleistung aus dem (nach Leistungspunkten gewichteten) arithmetischen Mittel 

der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
2
Dabei werden alle Dezimalstellen außer der 

ersten ohne Rundung gestrichen. 
3
Die Note lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

über 1,5 bis einschließlich 2,5 = gut 

über 2,5 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

über 3,5 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 

über 4,0  = nicht ausreichend 

(4) 
1
Bei der Ermittlung der Note einer Prüfungsleistung, die von mehreren Prüfenden bewertet wurde, 

errechnet sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Einzel-

noten. 
2
Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) 
1
Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit 4,0 oder besser bewertet wurde. 

2
Wird die Prü-

fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leistung mit 4,0 

oder besser bewerten. 
3
Die Begründung der Bewertungsentscheidung mit den sie tragenden Erwä-

gungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf Antrag der oder des Studieren-

den schriftlich mitzuteilen. 
4
Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu der Prüfungsakte zu 

nehmen. 

§ 11 Wiederholung von Prüfungen 

(1) 
1
Nicht bestandene studienbegleitende Prüfungen können höchstens zweimal wiederholt werden. 

2
Ein Freiversuch im Sinne des § 7 Absatz 3 Satz 4 NHG ist nicht vorgesehen. 

3
Das endgültige 

Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Ausschluss vom Studium. 

(2) 
1
Wurde eine Prüfungsleistung nicht bestanden, so kann diese frühestens nach sechs Wochen wie-

derholt werden. 
2
Eine Wiederholungsprüfung soll spätestens nach 5 Monaten angeboten werden. 

(3) Ein erfolgloser Versuch, in einem dem Masterstudiengang Psychologie mit dem Schwerpunkt Kli-

nische Psychologie entsprechenden Studiengang an einer anderen Universität oder gleichgestellten 

Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland eine Prüfungsleistung abzulegen, wird auf die 

Wiederholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 

(4) 
1
Aus der Liste der in Anlage 2 gekennzeichneten Module  können maximal zwei Module einmalig 

zum Zweck der Notenverbesserung wiederholt werden, dabei zählt das bessere Ergebnis. 
2
Diese 

Wiederholung zur Notenverbesserung ist nur möglich, wenn das Modul bestanden wurde. 
3
Die 

Form der Wiederholungsprüfung bestimmt die Prüferin bzw. der Prüfer. 

(5) Bei Prüfungen nach zweimaligem Nichtbestehen sollte dem Prüfling nach Absprache mit dem Mo-

dulverantwortlichen die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung gegeben werden, wenn das Prü-

fungsformat in der Modulbeschreibung vorgesehen ist. 
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§ 12 Berufsbezogenes Praktikum 

(1) Es ist ein oder mehrere berufsbezogene Praktika zu absolvieren.  

 (2) Näheres regelt die Praktikumsordnung für das Fach Psychologie. 

§ 13 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 
1
Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis in deutscher und englischer 

Sprache auszustellen (Anlage 3a, Annex 3b). 
2
Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, 

an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 
3
Die Namen der Prüfenden sind in das Zeugnis 

mit aufzunehmen. 

(2)
 1

Gleichzeitig mit dem Zeugnis ist eine Urkunde (Anlage 1a) mit dem Datum des Zeugnisses sowie 

deren englischsprachigen Übersetzung (Annex 1a) auszustellen. 
2
Darin wird die Verleihung des 

Mastergrades gemäß § 2 beurkundet. 
3
"Psychologie" wird mit "Psychology" übersetzt. 

(3) In einem „Diploma Supplement“ werden die speziellen Inhalte des Masterstudienprogramms in 

deutscher (Anlage 4a) und englischer Sprache (Annex 4b) näher erläutert. 

(4) 
1
Ist die Masterprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Aus-

kunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher Frist 

Prüfungsleistungen wiederholt werden können. 
2
Der Bescheid über eine endgültig nicht bestan-

dene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen (vgl. § 16). 

(5) 
1
Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studienganges wird im Übrigen nur auf 

Antrag eine Bescheinigung über erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen und deren Bewertung 

und noch fehlende Prüfungs- und Studienleistungen ausgestellt. 
2
Die Bescheinigung muss zudem 

den Hinweis darauf enthalten, ob die Masterprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestan-

den ist. 
3
Auf Antrag wird im Fall von Absatz 4 eine Bescheinigung ausgestellt, welche lediglich 

die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen ausweist. 

§ 14 Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeug-

nisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungs-

leistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prü-

fung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären. 

(2) 
1
Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüf-

ling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 

bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
2
Wurde die Zulassung 

vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetz-

lichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 

Prüfungsausschuss zu geben.  

(4) 
1
Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Be-

scheinigung nach § 13 zu ersetzen. 
2
Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die entspre-

chende Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ 

erklärt wurde. 
3
Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 

Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.  
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§ 15 Einsicht in die Prüfungsakte 

1
Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder studienbegleitenden Prüfung und nach Abschluss 

der Masterprüfung Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfenden, in 

die Prüfungsprotokolle und ggf. in die Gutachten zur Masterarbeit gewährt. 
2
Der Antrag ist in der Regel 

spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Bestehen der jeweiligen Prüfung oder des Bescheides über 

die nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. 
3
Der Prüfungsausschuss bestimmt zeit-

nah Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 16 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) 
1
Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungs-

ordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-

sehen und nach § 41 VwVfG bekannt zu geben. 
2
Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb ei-

nes Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach den §§ 68 ff. 

der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 

(2) 
1
Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 

2
Soweit sich der Widerspruch gegen 

eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Über-

prüfung gemäß den Absätzen 3 und 5. 

(3) 
1
Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch begründete Einwendungen gegen prüfungsspezifische 

Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsaus-

schuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 
2
Ändert die oder der 

Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
3
Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der 

oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob  

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist,  

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist,  

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind,  

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch 

gewertet worden ist,  

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

 
4
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende 

richtet.  

(4) 
1
Der Prüfungsausschuss kann für das Widerspruchsverfahren eine Gutachterin oder einen Gutach-

ter bestellen. 
2
Die Gutachterin oder der Gutachter muss die Qualifikation nach § 5 Absatz 1 Satz 2 

besitzen. 
3
Dem Prüfling und der Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der Entscheidung nach 

den Absätzen 2 und 6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Wider-

spruch nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder begründete Einwendungen gegen 

prüfungsspezifische oder fachliche Bewertungen vorliegen, ohne dass die oder der Prüfende ihre 

oder seine Entscheidung entsprechend ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit der 

Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende erneut bewertet, oder die mündliche Prü-

fung wird wiederholt.  

(6) Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab oder unterbleibt eine Neubewertung oder 

Wiederholung der Prüfungsleistung, entscheidet der Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwis-

senschaften über den Widerspruch.  

(7) 
1
Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

2
Wird dem Widerspruch 

nicht abgeholfen, bescheidet die Dekanin oder der Dekan die Widerspruchsführerin oder den Wi-

derspruchsführer.  

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 17 Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus mit Modulen verbundenen studienbegleitenden Prüfungs- und Stu-

dienleistungen im Umfang von wenigstens 75 Leistungspunkten, dem Nachweis berufspraktischer 

Tätigkeit und der Masterarbeit (Anlage 2). 

(2) Über die Zulassung und den Umfang von weiteren Modulen für die Anerkennung als studien-

begleitende Prüfung im Sinne von Absatz 1 entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 

(3) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen sind in Anlage 5 (Modulhandbuch) beschrieben. 

§ 18 Zulassung zur Masterarbeit 

(1) 
1
Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Masterarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss in-

nerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu stellen. 
2
Meldefristen, die vom 

Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rückwir-

kend verlängert werden, insbesondere, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetrete-

nen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 

(2) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer 

 zu Beginn der Masterarbeit insgesamt 60 Leistungspunkte gemäß Studienplan nachweisen 

kann, und 

 mindestens ein Semester vor dem Antrag auf Zulassung zu der Masterarbeit an der Universität 

Osnabrück für das Masterprogramm Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie 

eingeschrieben ist und 

 verbindlich sein Nebenfach angemeldet hat. 

(3) 
1
Der Meldung zur Masterarbeit sind beizufügen 

 die Nachweise der Leistungspunkte gemäß Absatz 2, 

 eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung oder Teile dieser Prüfung im Studien-

gang Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie oder einem diesem entspre-

chenden Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule nicht bestanden 

wurden, 

 Vorschläge für Prüfende, 

 eine Darstellung des Bildungsgangs. 

 
2
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei-

zufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) 
1
Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

2
Die Zulassung wird versagt, wenn 

 die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, 

 die Unterlagen unvollständig sind 

oder 

 die Masterprüfung im Studiengang Psychologie an einer Universität oder gleichgestellten 

Hochschule bereits endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der Versagung der Zulas-

sung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 

(6) Der Zulassungsantrag kann bis zur Ausgabe des Themas der Masterarbeit zurückgezogen werden. 
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§ 19 Masterarbeit 

(1) 
1
Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

ein definiertes Problem aus dem Bereich der Psychologie selbständig nach wissenschaftlichen 

Methoden zu bearbeiten und darzustellen. 
2
Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen 

dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 2) entsprechen. 
3
Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung 

müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
4
Art und Aufgabenstellung müssen die vorgese-

hene begrenzte Bearbeitungszeit berücksichtigen. 
5
Die Arbeit kann wahlweise in deutscher oder 

englischer Sprache verfasst werden, eine Zusammenfassung der Arbeit soll in beiden Sprachen 

enthalten sein.  

(2) 
1
Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Prüferin/des Prüfers in Form einer Gruppenarbeit an-

gefertigt werden. 
2
Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss 

auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als indivi-

duelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen 

nach Absatz 1 entsprechen. 

(3) 
1
Die oder der Erst- und die oder der Zweitprüfende müssen prüfungsberechtigt nach § 5 Absatz 1 

Satz 2 sein. 
2
Die oder der Erst- oder die oder der Zweitprüfende muss Professorin oder Professor 

oder Privatdozentin oder Privatdozent des Instituts für Psychologie sein. 
3
Mit Genehmigung des 

Prüfungsausschusses kann von Satz 1 abgewichen werden, wenn der oder die Prüfende mindestens 

die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(4) 
1
Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden festgelegt. 

2
Auf Antrag des Prüflings sorgt der 

Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. 
3
Die Ausgabe des The-

mas erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; die Ausgabe ist 

aktenkundig zu machen. 
4
Mit der Ausgabe des Themas werden die oder der Prüfende, die oder der 

das Thema festgelegt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender) und die oder der Zweitprüfende, be-

stellt. 
5
Während der Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling von der oder dem Erstprüfenden be-

treut. 

(5) 
1
Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs Monate. 

2
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach 

Satz 1 zurückgegeben werden. 
3
Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag 

die Bearbeitungszeit um bis zu drei Monate verlängern.
4
§ 7 Absatz 11 und 12 gelten entsprechend. 

(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit – bei 

einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst 

und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß im zuständigen Prüfungsamt abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. 

(8) Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prü-

fende nach § 10 Absatz 2 bis 4 zu bewerten. 

§ 20 Wiederholung der Masterarbeit 

(1) 
1
Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestan-

den“ bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
2
Eine 

Rückgabe des Themas nach § 19 Absatz 5 Satz 2 bei der Wiederholung der Masterarbeit ist jedoch 

nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht 

worden ist. 

(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei Mo-

naten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 

(3) § 11 Absatz 3 gilt entsprechend. 
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§ 21 Gesamtergebnis der Masterprüfung 

(1) 
1
Die Masterprüfung besteht aus den bestandenen studienbegleitenden Prüfungs- und Studien-

leistungen gemäß Anlage 2, dem Nachweis berufspraktischer Tätigkeit und der mindestens mit 

„ausreichend“ bewerteten Masterarbeit. 

(2) Die Berechnung der Note für ein Modul (Modulnote) wird jeweils nach den in Anlage 5 (Modul-

handbuch) für die einzelnen Module festgelegten Gewichtungsschlüsseln für die Prüfungsleistun-

gen vorgenommen. 

(3) 
1
Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt der unge-

rundeten Modulnoten und der gewichteten Note der Masterarbeit. 
2
Die Gewichte sind in Anlage 2 

in Spalte „G“ der Tabelle angegeben. 
3
Bei der errechneten Gesamtnote werden alle Dezimalstellen 

außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 
4
§ 10 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) 
1
Bei einem Notendurchschnitt von 0,7 bis 1,5 einschließlich verleiht die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses der oder dem Studierenden das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. 
2
Das 

Prädikat ist auf dem Zeugnis zu vermerken.  

(5) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine studienbegleitende Fachprüfung oder 

die Masterarbeit mit „nicht bestanden“ bewertet ist oder als mit „nicht bestanden“ bewertet gilt 

und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 

 

Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 22 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osnabrück am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück rückwirkend 

zum 01.10.2014 in Kraft. 
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Anlage 1a  
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Annex 1b  
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Anlage 2 

Inhalte und Struktur des Studiums 

Die folgenden Tabelle enthalten die (1) Veranstaltungen, die jeweils für die verschiedenen Module zu 

belegen sind, (2) den Typ der Veranstaltung (V=Vorlesung, S=Seminar, Ü=Übung, K=Kolloquium, 

SP=Studienprojekt), (3) den Umfang in Semesterwochenstunden (SWS) und (4) wie viele Leistungs-

punkte (LP) vergeben werden. 

Die Spalte „G“ enthält das Gewicht, mit dem die Note des Moduls in die Abschlussnote eingeht. Die 

Summe aller Gewichte beträgt 105. Ein Beispiel: Die Prüfungsnote im Modul „Forschungsmethoden“ 

geht mit einem Gewicht von 10/105 in die Abschlussnote ein. Die Spalte „W“ gibt an, ob das Modul ent-

sprechend § 11 Abs. 4 zur Verbesserung der Note wiederholt werden kann. 

Die folgende Tabelle enthält die Module des Masterstudiengangs Psychologie mit dem Schwerpunkt Kli-

nische Psychologie. 

Modul 
Bezeichnung der Veranstaltung 

/Leistungsanforderung 
Typ SWS LP G W 

Forschungs-

methoden 

Multivariate Verfahren V 2 4 

10 ja Multivariate Verfahren Ü 2 2 

Methodenvertiefung S 2 4 

Skalieren, 

Testen und 

Entscheiden 

Skalieren, Testen und Entscheiden V 2 4 

6 ja Skalieren, Testen und Entscheiden Ü 2 2 

Biopsychologie 

und Psychoso-

matik/Verhal-

tensmedizin 

Biopsychologie V 2 4 

12 ja 
Psychosomatik/Verhaltensmedizin V 2 4 

Psychosomatik/Verhaltensmedizin und Neuro-

psychologie 

S 2 4 

Psychotherapie 

und Beratung 

Psychotherapie und Beratung V 2 4 

12 ja Psychotherapieforschung V 2 4 

Psychotherapeutische Übungen Ü 2 4 

Pathopsycho-

logie & Diag-

nostik 

Pathopsychologie V 2 4 

12 ja Klinische Diagnostik S 2 4 

Gutachten S 2 4 

Studienprojekt 

& Kolloquium 

im klinischen 

Schwerpunkt 

Studienprojekt SP 4 8 

0 nein 
Kolloquium K 2 3 

Nebenfach Je nach Wahl des Nebenfachs 12 12 nein 

 Masterarbeit - - 30 30 nein 

 Berufsbezogenes Praktikum - - 15 0 nein 

    120 94  
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Anlage 3a 
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Annex 3b 

 



 20 

Anlage 4a 
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Annex 4b 
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Anlage 5 

Modulhandbuch für den Masterstudiengang Psychologie mit dem Schwerpunkt 
Klinische Psychologie 
 

Hinweis zu dem mit den Modulen verbundenen Arbeitsaufwand (Workload), zur Präsenzzeit und zum 

Zeitaufwand für das Selbststudium: Die in den Modulbeschreibungen angegebenen Leistungspunkte (LP) 

definieren den Workload. Ein Leistungspunkt entspricht einem Workload von 30 Zeitstunden. Die in den 

Modulbeschreibungen angegebene maximale Arbeitsbelastung ergibt sich durch die Multiplikation der 

Leistungspunkte mit 30 Zeitstunden. Für die Berechnung der Präsenzzeit aus der Zahl der Semesterwo-

chenstunden (SWS) wird von 15 Wochen pro Semester ausgegangen. Die Differenz zwischen Präsenzzeit 

und der Zeit für die maximale Arbeitsbelastung ergibt die Selbststudiumszeit.  

Regelmäßige Teilnahme an Übungen und Seminaren: Es liegt in der Natur der Sache, dass praktische Fä-

higkeiten und Fertigkeiten nur durch wiederholtes Einüben erworben werden können. Dies erfordert eine 

regelmäßige Teilnahme an Übungen seitens der Studierenden und wird deshalb in einzelnen Modulen als 

Studienleistung gefordert. Andernfalls können die praktisch ausgerichteten Qualifikationsziele der Übun-

gen nicht erreicht werden. 

Für die Seminare wird in  einzelnen Modulen der  Psychologie eine regelmäßige Teilnahme als Studien-

leistung gefordert, da die Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und Diskutieren fachlicher und 

methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil auch in englischer Sprache nur durch regelmäßige, ak-

tive Teilnahme an solchen Veranstaltungen erreicht werden können. 

An Seminaren, Tutorien, Praktika, und Studienprojekten im Sinne der „Leitlinie zum Umgang mit Anwe-

senheitspflicht in Veranstaltungen“ ist eine regelmäßige Teilnahme nur dann gegeben, wenn nicht mehr 

als 15% der jeweiligen Veranstaltung oder des entsprechenden Veranstaltungsteils gefehlt wurde. 
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Übersicht über Module 

Die folgende Aufstellung enthält alle Module mit ihrer Bezeichnung, ihrem Code, dem Arbeitsaufwand 

an Stunden, der mit der Absolvierung verbunden ist (Workload) und den Leistungspunkten (LP), die man 

dafür erhält. Alle Module bis auf das Nebenfach-Modul sind Pflichtmodule, d.h. eine Wahlmöglichkeit 

besteht bei ihnen nicht. 

Code Bezeichnung 
Work-

load 

LP 

. 
 

METHODEN UND DIAGNOSTIK     

Psy-M-101 Forschungsmethoden 300 10  

Psy-M-102 Skalieren, Testen und Entscheiden 180 6  

ANWENDUNGSBEREICH     

Psy-M-111 Klinische Psychologie: Biopsychologie und Psy-

chosomatik/Verhaltensmedizin 

360 12  

Psy-M-112 Klinische Psychologie: Psychotherapie und Bera-

tung 

360 12  

Psy-M-113 Klinische Psychologie: Pathopsychologie und Dia-

gnostik 

360 12  

Psy-M-114 Studienprojekt und Kolloquium  330 11  

NEBENFACH     

Psy-M-141 

ff. 

Wahl eines der aufgeführten Nebenfächer (Wahl-

pflichtbereich) 

360 12  

WEITERE ANFORDERUNGEN     

Psy-M-131 Masterarbeit 900 30  

Psy-M-132 Berufsbezogenes Praktikum 450 15  

   120  
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Modul-Bezeichnung Forschungsmethoden 

Modul-Code Psy-M-101 

Modul-Verantwortlicher 
Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evalua-

tion 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Multivariate Verfahren (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Ü Multivariate Verfahren (2 LP) 2 SWS (30 h) 30 h 

S Methodenvertiefung (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 210 h 

Leistungspunkte für Modul 10 LP 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 
Jährlich 

Exemplarische Inhalte In der Vorlesung „Multivariate Verfahren“ werden u.a. folgende Themen 

bearbeitet: Grundlagen der Matrixalgebra, multivariate Varianzanalyse, 

multiple Regression und allgemeines lineares Modell, Diskriminanzana-

lyse, multidimensionale Skalierung, Strukturgleichungsmodellierung. 

In der die Vorlesung begleitenden Übung sind Aufgaben (zu einem gro-

ßen Teil am PC mittels einschlägiger Programme) zu bearbeiten, die den 

Stoff der Vorlesung konsolidieren und vertiefen. 

Seminare zur Methodenvertiefung werden zu variierenden Themen ange-

boten.  

Lernziele Die Studierenden sollen die theoretischen und praktischen Qualifikatio-

nen für die Auswertung empirischer Untersuchungen mittels multivaria-

ter Verfahren erwerben und ihr Wissen in einem methodischen Themen-

gebiet vertiefen. 

Schlüsselkompetenzen Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empiri-

scher Befunde; Planung und Auswertung empirischer Untersuchungen. 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an der Übung, in der jeweils Aufgaben zu bear-

beiten sind. 

Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat, ggf. mit 

schriftlicher Ausarbeitung, zu halten ist oder eine vergleichbare Leistung 

erbracht werden muss, nach Festlegung durch die Dozentin/den Dozen-

ten. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Vorlesung werden mit einer Klausur, einer Multiple-

Choice-Klausur oder einer mündlichen Prüfung nach Festlegung durch 

die Prüferin/den Prüfer abgeprüft (100% der Prüfungsleistung). 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 
Pflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Skalieren, Testen und Entscheiden 

Modul-Code Psy-M-102 

Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evaluation 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Skalieren, Testen und Entschei-

den (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Ü Skalieren, Testen und Entschei-

den (2 LP) 

2 SWS (30 h) 30 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 120 h 

Leistungspunkte für Modul 6 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 
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Exemplarische Inhalte Die Veranstaltung knüpft an die methodischen und diagnostischen 

Grundlagen des Bachelorstudiums in Psychologie an und beschäftigt sich 

mit Fragen der Skalierung (grundlegende ein- und mehrdimensionale 

Modelle), des Testens (Einzelfalldiagnostik, adaptives Testen) und der 

diagnostischen Entscheidung (Entscheidungsregeln, Optimalitätskriterien, 

Risikofunktionen, Expertensysteme). 

In der die Vorlesung begleitenden Übung sind Aufgaben zu bearbeiten, 

die den Stoff der Vorlesung konsolidieren und vertiefen. 

Lernziele Die Studierenden sollen Kenntnisse über deskriptive und normative Mo-

delle sowie Vorgehensweisen der Skalierung, des Testens und psycho-

diagnostischer Entscheidungen erwerben und lernen, diese unter Nutzung 

entsprechender Software anzuwenden. 

Schlüsselkompetenzen Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empiri-

scher Befunde; Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; 

Auswertung empirischer Untersuchungen 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an der Übung, in der jeweils Aufgaben zu bear-

beiten sind. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden mit einer Klausur,  einer mündlichen 

Prüfung oder einer Multiple-Choice-Klausur nach Festlegung durch die 

Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 

Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Klinische Psychologie: Biopsychologie und Psychosoma-

tik/Verhaltensmedizin 

Modul-Code Psy-M-111 

Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes  

Allgemeine Psychologie II und Biologische Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltungen (LP) Präsenz Selbststudium 

V Biopsychologie (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

V Psychosomatik/Verhaltensmedizin 

(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S  Psychosomatik/Verhaltensmedizin 

und Neuropsychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester  

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte In der Vorlesung „Biopsychologie“ werden die neurobiologischen 

Grundlagen solcher psychischen Funktionen und Funktionsstörungen er-

arbeitet, die für den Bereich der klinischen Psychologie bedeutsam sind 

(z. B. Gedächtnisstörungen, Schizophrenie, Depression, affektive Stö-

rungen, Drogenmissbrauch, Hirnschädigung und Neuroplastizität). Wei-

terhin werden Kenntnisse der Psychoneuroimmunologie und Psychoneu-

roendokrinologie in Bezug auf psychische und somatische Erkrankungen 

vermittelt (z. B. die endokrine Stressachse und chronische Belastungsstö-

rungen, Übergewicht, Erkrankungen des Immunsystems etc.) sowie For-

schungsmethoden dargestellt. 

In den Veranstaltungen zur „Psychosomatik/Verhaltensmedizin“ wird die 

Bedeutung psychologischer Faktoren bei organischen Erkrankungen (z. 

B. chronischer Schmerz, Herz-Kreislauferkrankungen, Krebserkrankun-

gen, Übergewicht und Diabetes, Erkrankungen des Immunsystems, des 

Verdauungssystems, Schlafstörungen) dargestellt sowie theoretische Mo-

delle zum Zusammenspiel von somatischen und psychischen Faktoren er-

arbeitet. Dabei werden vor allem verhaltensorientierte Konzepte vermit-
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telt. Im Seminar werden – im Sinne der klinischen Anwendung der 

Biopsychologie – auch neuropsychologische Themen bearbeitet. 

Lernziele Die Studierenden sollen die neurobiologischen Grundlagen psychischer 

Störungen und somatischer Erkrankungen und die Bedeutung von Erle-

ben und Verhalten bei Entstehung, Aufrechterhaltung und Verlauf soma-

tischer Erkrankungen erlernen. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 

Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-

Datenbanken, Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Dar-

stellungen und empirischer Befunde; Planung und Durchführung empiri-

scher Untersuchungen; Auswertung empirischer Untersuchungen; Mode-

ration und Führung von Gruppen; Selbst- und Zeitmanagement; Persönli-

che Initiative und eigenverantwortliches Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat zu über-

nehmen ist. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden auf Basis von zwei Teilprüfungen (je 

50% der Gesamtnote) am Ende der Vorlesungen mit einer Klausur, einer 

mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice-Klausur nach Festlegung 

der Prüferin/ des Prüfers abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 

Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Klinische Psychologie: Psychotherapie und Beratung 

Modul-Code Psy-M-112 

Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes  

Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Psychotherapie und Beratung 

(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

V Psychotherapieforschung (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Ü Psychotherapeutische Übungen 

(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte In beiden Vorlesungen sollen folgende Themen vermittelt werden: 

Übersicht über die theoretischen Grundlagen der Psychotherapie oder 

Beratung, Formen und Gegenstandsbereiche von Beratung, die 

psychotherapeutische Beziehung,  Wirkfaktoren von Psychotherapie, 

Störungsübergreifende und störungsspezifische Methoden der 

Psychotherapie, Ethik und Grenzen von Psychotherapie, Methoden, 

Designs und Strategien der Psychotherapieforschung, Evaluationsphasen 

von Psychotherapie, Wirksamkeit von Psychotherapie, Methoden und 

Ergebnisse der Prozess- und Versorgungsforschung. In der Übung werden 

die Gestaltung der Patient-Therapeut-Beziehung, der Einsatz von 

psychotherapeutischen Techniken und die Umsetzung theoretischer 

Kenntnisse in prozedurales Wissen in den Vordergrund gerückt. 
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Lernziele Die Studierenden sollen vertiefte Kenntnisse der wichtigsten klinisch-

psychologischen Interventionsmethoden, Psychotherapie und Beratung, 

unter besonderer Berücksichtigung evidenzbasierter Verfahren erwerben. 

Auch sollen profunde Kenntnisse zur Planung und Durchführung von 

Studien sowie der Interpretation und kritischen Reflexion von 

Publikationen im Bereich der Psychotherapieforschung erworben werden. 

Zudem soll eine eingegrenzte Anzahl therapeutischer Techniken in ihrem 

methodischen Ablauf trainiert werden. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 

Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; 

professionelle Kommunikation mit Patienten, Kunden, Kollegen usw.; 

Team- und Konfliktfähigkeit; Moderation und Führung von Gruppen 

Studienleistungen Regelmäßige aktive Teilnahme an der Übung. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 

einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice-Klausur nach 

Festlegung der Prüferin/ des Prüfers abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu 

Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Klinische Psychologie: Pathopsychologie und Diagnostik 

Modul-Code Psy-M-113 

Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebiets  

Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Pathopsychologie (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

S Klinische Diagnostik (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

S Gutachten (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte In der Vorlesung werden die Methoden der (experimentellen) 

Psychopathologieforschung und Theorien der Pathopsychologie 

vermittelt. Im Fokus steht hierbei die  Symptomatologie, Epidemiologie, 

Diagnostik/Differentialdiagnostik, Klassifikation, 

Ätiologie/Aufrechterhaltung sowie Behandlung verschiedener 

psychischer Störungen. Die Themen der Seminare vertiefen Methoden 

der psychopathologischen Diagnostik, z. B. Biographische Diagnostik 

und Anamnese, Diagnostische Interviews und Fragebögen, 

Beobachtungsverfahren und Verhaltensanalyse, Methoden der 

Epidemiologie, der Versorgungsforschung und der Therapieforschung. 

Strategien und Methoden der Begutachtung werden fallbezogen in ihren 

störungs- und sozialrechtlich relevanten Kontexten erarbeitet. 

Besonderheiten für den Masterstudiengang Psychologie mit dem 

Schwerpunkt Interkulturelle Psychologie werden gesondert im Vorfeld 

der Veranstaltungen angekündigt. 

Lernziele Die Studierenden sollen Fallkonzeptionen unter der Berücksichtigung des 

Wissens über die Häufigkeit, Verbreitung und Behandelbarkeit psychi-

scher Störungen entwickeln, wobei die wissenschaftlich-diagnostischen 

Verfahren zur Selbst- und Fremdbeurteilung berücksichtigt werden sol-

len. 
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Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 

Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-

Datenbanken, Internet); professionelle Kommunikation mit Patienten, 

Kunden, Kollegen usw.; Interdisziplinäres Denken und Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an den Seminaren, in denen ein Referat mit 

schriftlicher Ausarbeitung zu übernehmen oder eine Hausarbeit oder eine 

Fallbegutachtung anzufertigen ist (nach Festlegung durch die 

Dozentin/den Dozenten). 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 

einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice-Klausur nach 

Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform 

wird zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul für das Masterstudium Psychologie mit dem Schwerpunkt 

Klinische Psychologie, Wahlpflichtmodul (Nebenfach) für das 

Masterstudium Psychologie mit dem Schwerpunkt Interkulturelle 

Psychologie 

 

Modul-Bezeichnung Studienprojekt und Kolloquium  

Modul-Code Psy-M-114 

Modul-Verantwortlicher Leiter/innnen der Fachgebiete 

Allgemeine Psychologie II und Biologische Psychologie sowie  

Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

SP Studienprojekt (8 LP) 4 SWS (60 h) 180 h 

K Kolloquium (3 LP) 2 SWS (30 h) 60 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 240 h 

Leistungspunkte für Modul 11 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Im Studienprojekt erwerben die Studierenden allgemeine Kenntnisse 

(z.B. wissenschaftliches Publizieren, Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis, Erstellen von Ethikanträgen) und spezielle Kenntnisse (spezifische 

Versuchsplanung und Datenerhebungsmethoden) für die Planung und 

Durchführung Ihrer Masterarbeit. 

Das Kolloquium kann wahlweise einzeln oder gemeinsam von mehreren 

der im Studiengang beteiligten Fachgebiete durchgeführt werden. Im 

Kolloquium werden in der Regel die in den Masterarbeiten erhobenen 

Daten vorgestellt und diskutiert. 

Lernziele Die Studierenden sollen die speziellen fachlichen und überfachlichen 

Grundlagen und Methoden selbständig erarbeiten und  

– nach Vorgaben und betreut durch die Dozent/innen – lernen, ihre 

Masterarbeit selbständig nach wissenschaftlichen Standards zu planen, 

durchzuführen, auszuwerten, Berichte, Poster und/oder Vorträge zu 

verfassen und im Kolloquium zu präsentieren. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 

Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-

Datenbanken, Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Dar-

stellungen und empirischer Befunde; Planung und Durchführung empiri-

scher Untersuchungen; Auswertung empirischer Untersuchungen; Profes-

sionelle Kommunikation mit Patienten, Kunden, Kollegen usw.; Team- 

und Konfliktfähigkeit; Selbst- und Zeitmanagement; Persönliche Initia-

tive und eigenverantwortliches Handeln; Interdisziplinäres Denken und 

Handeln 

Studienleistungen Aktive Mitarbeit in allen Phasen des Studienprojekts. 
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Prüfungsleistungen - 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie 

Art des Moduls Pflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Angewandte Systemwissenschaft 

Modul-Code Psy-M-141 

Modulinformationen Dieses Modul setzt sich zusammen aus den Modulen „ASW-101“ und 

ASW-301“, zu finden im „Modulhandbuch Systemwissenschaft“ des 

Fachbereichs Mathematik/Informatik. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Einführung in die Migrationsforschung: Historische und 

soziologische Grundlagen 

Modul-Code Psy-M-143 

Modul-Verantwortlicher Mitarbeiter/in des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle 

Studien (IMIS) 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

S Grundlagen der 

sozialwissenschaftlichen 

Migrationsforschung (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Grundlagen der historischen 

Migrationsforschung (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

V Problemstellungen interdisziplinä-

rer Migrationsforschung 

(Ringvorlesung) (2 LP) 

2 SWS (30 h) 30 h 

Modulhausarbeit (4 LP) - 100 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 310 h 

Leistungspunkte für Modul 14  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Im Seminar ›Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Migrationsfor-

schung‹ geht es um die sozialen Bedingungen für Wanderungsprozesse 

sowie die sozialen Strukturbildungen, die aus Wanderungsprozessen re-

sultieren. Die Veranstaltung führt ein in sozialwissenschaftliche Ansätze 

zur Erklärung von Migration und Integration. 

Das Seminar ›Grundlagen der historischen Migrationsforschung‹ führt ein 

in Fragestellungen, Methoden und Quellen der Historischen Migrations-

forschung. 

Die Ringvorlesung ›Problemstellungen interdisziplinärer und 

interkultureller Migrationsforschung‹ soll unter Beteiligung der 

Disziplinen Soziologie, Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, 

Erziehungswissenschaft, Psychologie, Rechtswissenschaft, Geographie 

und Sprachwissenschaft einführen in Migration als interdisziplinären 

Gegenstand der Sozial- und Kulturwissenschaften. Behandelt werden 

zentrale disziplinäre Zugriffsweisen auf Themenstellungen im Feld 

›Internationale Migration und interkulturelle Beziehungen‹ sowie in 

theoretische und methodische Probleme interdisziplinärer und 

interkultureller Migrationsforschung. 

Lernziele Die Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse der historisch-

gesellschaftlichen Bedingungen von Migration und interkulturellen 

Beziehungen sowie des Beitrags der Kerndisziplinen 

Geschichtswissenschaft und Soziologie zur Migrationsforschung 

erwerben und Einblicke in ihre disziplinspezifischen 

Konzeptualisierungen des Gegenstandsbereichs Migration gewinnen. 

Darüber hinaus gewinnen die Studierenden Einsichten in den 

disziplinären Querschnittscharakter des Gegenstandsbereichs Migration. 
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Schlüsselkompetenzen Kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empirischer Befunde, 

professionelle schriftliche und mündliche Präsentation 

(Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

wissenschaftlichen Texten); Informationsgewinnung (Recherche in 

Bibliotheken, Online-Datenbanken, Internet); Moderation und Führung 

von Gruppen; Selbst- und Zeitmanagement; persönliche Initiative und 

eigenverantwortliches Handeln 

Studienleistungen Jeweils ein Referat (im Umfang von 10 bis 20 Minuten) mit jeweils einer 

schriftlichen Ausarbeitung in den beiden Seminaren (2-3 Seiten) 

Prüfungsleistungen Modulhausarbeit im Umfang von 15 bis 20 Seiten. Sie behandelt eine 

Themenstellung, die Grundlagenkenntnisse aus mindestens zwei der 

Veranstaltungen des Moduls einbezieht. 

Die Leistungen können auch im Team (bis zu drei Personen) erstellt 

werden. Dabei müssen die individuellen Leistungsbeiträge erkennbar sein. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Genetik 

Modul-Code Psy-M-144 

Modul-Verantwortlicher Studiendekan Biologie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Genetik I (Molekulargenetische 

Grundlagen) (4 LP) 

3 SWS (45 h) 75 h 

V Genetik II (Regulation der Gen-

expression in Pro- und Eukaryon-

ten) (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Aktuelle Themen (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 7 SWS (105 h) 255 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Vorlesungen: Einführung in die Grundlagen der molekularen Genetik bei 

verschiedenen Organismen von Bakterien über Pflanzen bis zum Men-

schen; Vertiefung der Regulation der Expression von Genen als Grund-

lage für phänotypische Auswirkungen (lac-Operon; Signalketten; 

Transkription in Pro- und Eukaryonten) 

Lernziele Einführung in die genetische Denkweise; Kenntnisse der Grundlagen der 

Gentechnik; Verständnis der Bedeutung von Genregulation; selbständige 

Erarbeitung von für Psychologen relevanten genetischen Grundkenntnis-

sen. 

Schlüsselkompetenzen Methodenkompetenzen: abstraktes genetisches Denken; Verständnis der 

experimentellen Grundlagen genetischer Konzepte; Literaturrecherche 

zum Seminarthema, Darstellung und kritische Beurteilung englischer 

Originaltexte, logischer Aufbau einer naturwissenschaftlichen Präsenta-

tion (z.B. Powerpoint), mündliche Präsentation 

Sozialkompetenzen: Naturwissenschaftliche Kommunikation 

Studienleistungen Besuch der Vorlesungen und des Seminars; Übernahme eines Seminar-

vortrages. 

Prüfungsleistungen Halbstündige mündliche Prüfung zu den Themen der Vorlesungen und 

des Seminars. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 
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Modul-Bezeichnung Nebenfach: Marketing 

Modul-Code Psy-M-145 

Modulinformation Dieses Modul ist Gegenstand der Module „Management B IV“ und „Ma-

nagement B VI“ des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Das Mo-

dulhandbuch findet sich unter 

http://www.pruefungsamtfb9.uni-osnabrueck.de/8511.htm  

und wird jährlich durch den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften aktu-

alisiert 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Mensch-Computer Interaktion 

Modul-Code M-Psy-146 

Modul-Verantwortlicher Mitarbeiter/in des Fachgebiets Arbeits- und Organisationspsychologie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwände 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Einführung in die Mensch-Com-

puter Interaktion (Psychologie) 

(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Ü Mensch-Computer Interaktion 

(Psychologie) (4 LP) 
2 SWS (30 h) 90 h 

S Cognitive HCI* (Cognitive 

Science) (4 LP) 
2 SWS (30 h) 90 h 

S Software-Engineering in der 

Mensch-Computer-Interaktion* 

(Informatik) (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 
jährlich 

Exemplarische Inhalte In der einführenden Vorlesung werden die Ziele und Inhalte der Mensch-

Computer Interaktion als interdisziplinäre Wissenschaft, sowie konzeptio-

nellen und theoretischen Grundlagen für die Gestaltung gebrauchstaugli-

cher Software vermittelt. Letztere beziehen sich auf: (1) menschliche In-

formationsverarbeitung und Handlungsprozesse, (2) Ein- und Ausgabege-

räte, (3) Interaktionstechniken und (4) Fragen der Arbeits- und Tätigkeits-

gestaltung. Weiterhin werden Ansätze der benutzerzentrierten Software-

Entwicklung behandelt. Diese umfassen Methoden zur Bestimmung nut-

zer- und aufgabenbezogener Anforderungen sowie Vorgehensweisen der 

iterativen und beteiligungsorientierten Entwicklung von Software mit Hilfe 

von Prototyping und systematischer Produktevaluation. 

Gegenstand der Übung sind Konzepte, Methoden und Modelle für die 

Gestaltung menschen- und aufgabengerechter Computeranwendungen. 

Ausgewählte Methoden für die Analyse und Evaluation von Prototypen, 

sowie Ansätze beteiligungsorientierter Gestaltung von Mensch-Computer 

Systemen, wie sie im Rahmen des Usability-Engineerings zum Einsatz 

kommen, werden vermittelt und praktisch erprobt. 

Als Ergänzung zur Einführungsveranstaltung wird in dem Seminar „Cog-

nitive HCI“ die Mensch-Computer Interaktion aus einer primär kognitiven 

Perspektive heraus betrachtet. Grundlagen der Perzeption, der Motorik, der 

Aufmerksamkeit und höherer kognitiver Fähigkeiten stehen im Mittel-

punkt, um Konsequenzen für das Design von Schnittstellen zwischen 

Mensch und Maschine abzuleiten. Sowohl technische Aspekte des Schnitt-

stellendesigns als auch Evaluationstechniken werden diskutiert. Das Semi-

nar besteht aus einem theoretischen Teil und einem praktischen Teil. In 

dem Praxisteil werden bevorzugt, jedoch nicht ausschließlich, Semantic 

                                                           

 nur zwei der mit * gekennzeichneten Veranstaltungen müssen belegt werden 

http://www.pruefungsamtfb9.uni-osnabrueck.de/8511.htm
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Web und E-Learning Anwendungen behandelt. 

Im Seminar „Software-Engineering in der Mensch-Computer-Interaktion“ 

werden die für die Mensch-Computer Interaktion erforderlichen Begriffe 

und Grundlagen des Software Engineering, Kenntnisse über unterschiedli-

che Vorgehensmodelle und die mit der Entwicklung von Software verbun-

denen Aspekte des Projektmanagements behandelt. 

Lernziele Veranstaltung „Mensch-Computer Interaktion“: Vermittlung der grundle-

genden Ziele und Problemstellungen der Mensch-Computer Interaktion 

(MCI), Kenntnisse der für die MCI relevanten Grundlagen in Bezug auf 

menschliche Informationsverarbeitungs- und Handlungsprozesse, Kennt-

nisse, wie dieses Wissen auf die Gestaltung von Software angewendet 

werden kann, Kenntnisse bzgl. benutzerzentrierter Entwicklungsprozesse 

und der Methoden des Usability-Engineering, Kompetenzen bzgl. der 

Auswahl angemessener Methoden und deren praktische Anwendung für 

die Gestaltung ergonomischer Software. 

Seminar „Cognitive HCI“: Kenntnisse kognitiver Grundlagen der Mensch-

Maschine Interaktion, Vermittlung von Techniken der Evaluation von 

Mensch-Maschine Schnittstellen, Vermittlung elementarer Techniken für 

Anwendungen, im Bereich des Semantic Web und des E-Learning. 

Seminar „Software-Engineering in der Mensch-Computer-Interaktion“: 

MCI relevante Grundkenntnisse der ingenieursmäßigen Systementwick-

lung. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von Be-

richten; Planung, Durchführung und Auswertung empirischer Untersu-

chungen; Professionelle Kommunikation mit Kunden und Kollegen, 

Team- und Konfliktfähigkeit; Persönliche Initiative und eigenverantwort-

liches Handeln; Interdisziplinäres Denken und Handeln. 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an zwei Seminaren oder Teilnahme an einem der 

Seminare und der Übung. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Vorlesung „Einführung in die Mensch-Computer Interak-

tion“ werden durch eine Klausur, eine mündliche Prüfung oder eine Mul-

tiple-Choice-Klausur nach Festlegung durch den Prüfer/die Prüferin abge-

prüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn der Veranstaltungen bekannt ge-

geben. 

In der Übung zu der Vorlesung ist als Prüfungsleistung ein benoteter Be-

richt (Umfang ca. 15 Seiten) anzufertigen. 

Im Seminar „Cognitive HCI“ wird die Prüfungsleistung durch eine Prä-

sentation (Dauer ca. 45 Minuten) und eine schriftliche Ausarbeitung (Um-

fang ca. 10 Seiten)  erbracht. 

Für das Seminar „Software-Engineering in der Mensch-Computer-Interak-

tion“ wird die Prüfungsleistung durch eine Präsentation (Dauer ca. 30-45 

Minuten) und eine schriftliche Ausarbeitung (Umfang ca. 10 Seiten) er-

bracht. 

Die Modulnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-

noten. 

Verwendbarkeit des 

Moduls 

Masterstudium Psychologie, Informatik, Cognitive Science 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Neurobiologie 

Modul-Code Psy-M-147 

Modul-Verantwortlicher Studiendekan Biologie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Neurobiologie I (Molekulare 

und zelluläre Grundlagen) (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

V Neurobiologie II (Entwicklung, 

Funktionelle Systeme und 

Degeneration) (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Neurobiologie (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 
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Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Vorlesung: Molekulare und zelluläre Grundlagen der Neurobiologie 

(Neurobiologie I) und Aspekte der systemischen Neurobiologie (Neuro-

biologie II); Seminar: Erarbeitung von vertieften Kenntnissen im Bereich 

der in der Vorlesung behandelten Themen  

Lernziele Vertiefte Kenntnisse im Bereich der molekularen und zellulären Neuro-

biologie; vertiefte Kenntnisse im Bereich der systemischen Neurobiolo-

gie; Kenntnisse zur Datenbank- und Literaturrecherche in der experi-

mentellen Neurobiologie 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Halten von Vor-

trägen), Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-

Datenbanken, Internet), Lesen und kritische Reflexion theoretischer Dar-

stellungen und empirischer Befunde. 

Studienleistungen Besuch der Vorlesungen und des Seminars; Übernahme eines Seminar-

vortrages. 

Prüfungsleistungen Jeweils eine Abschlussklausur der beiden Vorlesungen (jeweils 50% der 

Prüfungsleistung). 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Neurobiopsychologie 

Modul-Code Psy-M-148 

Modul-Verantwortlicher Studiendekan Cognitive Science 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Action & Cognition I (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

V Action & Cognition II (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

S Wahlpflichtveranstaltung oder 

Wahlveranstaltung aus dem Be-

reich Neurobiopsychologie, z.B. 

A&C I- Seminar, A&C II- Semi-

nar, Models of attention (Semi-

nar), Neural Coding (Seminar & 

Übung) (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 1-2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

jährlich, Beginn jeweils im Wintersemester 

Exemplarische Inhalte Sensorische Verarbeitung am Beispiel des visuellen Systems, Aufmerk-

samkeit, Neglekt, bewusste Wahrnehmung, Objekterkennung, Neurolin-

guistik, motorisches System, Koordinatentransformationen, Entscheidun-

gen, Schizophrenie, Neuroökonomie, Reinforcementlernen.  

Lernziele Physiologische Grundlagen kognitiver Prozesse, Darstellen und kritische 

Diskussion komplexer Sachverhalte.  

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 

Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-

Datenbanken, Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Dar-

stellungen und empirischer Befunde; Team- und Konfliktfähigkeit; Mo-

deration und Führung von Gruppen; Selbst- und Zeitmanagement 

Studienleistungen Erfolgreiches Bestehen der Abschlussklausur zu beiden Vorlesungen.  

Prüfungsleistungen Die Modulnote setzt sich zu gleichen Teilen aus den Noten der beiden 

Abschlussklausuren und der dritten Lehrveranstaltung zusammen.  
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Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Organisation und Unternehmensführung 

Modul-Code Psy-M-149 

Modulinformation Im Rahmen dieses Moduls stehen folgende Module des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften zur Auswahl: „Schlüsselkompetenzen M I 

(Interkulturelles Management)“, „Management B III“ und „Management 

M V“. Insgesamt müssen im Nebenfach mindestens 12 Leistungspunkte 

erworben werden. Das Modulhandbuch des Fachbereichs Wirtschaftswis-

senschaften findet sich unter 

http://www.pruefungsamtfb9.uni-osnabrueck.de/8511.htm  

und wird jährlich durch den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften aktu-

alisiert. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Philosophy of Mind and Cognition 

Modul-Code Psy-M-150 

Modul-Verantwortlicher Studiendekan Cognitive Science 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Introduction to the Philosophy of 

Mind (Lecture) (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Introduction to the Philosophy of 

Mind (Practice) (6 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Wahlpflichtveranstaltung aus 

dem Bereich Philosophie der Kog-

nition/des Geistes (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 14  

Dauer des Moduls 1-2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

jährlich, Beginn jeweils im Sommersemester 

Exemplarische Inhalte Systematischer Überblick über die wichtigsten Themen der Philosophie des 

Geistes (u.a. psycho-physisches Problem, Qualität, Intentionalität, Mentale 

Verursachung), Schwerpunktsetzung nach Wahl 

Lernziele Grundkenntnisse in den Problemfeldern der Philosophie des Geistes und 

der Kognition / argumentierendes Schreiben, Präsentationen, Erfassen 

komplexer Texte 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von Be-

richten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 

empirischer Befunde; Team- und Konfliktfähigkeit; Interdisziplinäres 

Denken und Handeln 

Studienleistungen Erfolgreiches Bestehen der Abschlussklausur zur Vorlesung, Präsentation 

sowie erfolgreiche Bearbeitung von sechs Kurzessay-Fragen im Seminar, 

Anforderung der Wahlpflichtveranstaltung nach Auskunft des jeweiligen 

Dozenten; in die Gesamtnote der Pflicht-LV „Introduction to the Philo-

sophy of Mind“ geht die Bewertung der Vorlesung zu ¼ und die des Semi-

nars zu ¾ ein. 

Prüfungsleistungen Die Modulnote setzt sich zusammen aus der Note für die Pflichtveranstal-

tung „Introduction to the Philosophy of Mind“ (10/14 % der 

Prüfungsleistung) und der der Wahlpflicht-Lehrveranstaltung (4/14 % der 

Prüfungsleistung)  

http://www.pruefungsamtfb9.uni-osnabrueck.de/8511.htm
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Verwendbarkeit des 

Moduls 

Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Psychomotorik und Gesundheitsförderung durch Bewe-

gung 

Modul-Code Psy-M-151 

Modul-Verantwortlicher Studiendekan Sport / Sportwissenschaften 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

S im Bereich Psychomotorik (3 LP) 2 SWS (30 h) 60 h 

S im Bereich Motodiagnostik 

(3 LP) 

2 SWS (30 h) 60 h 

S im Bereich Gesundheitsförderung 

und –Prävention (3 LP) 

2 SWS (30 h) 60 h 

S im Bereich Gesundheitsförderung 

und –Prävention (3 LP) 

2 SWS (30 h) 60 h 

Gesamt: 8 SWS (120 h) 240 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Entwicklungstheorien aus der Perspektive von Körperlichkeit und Bewe-

gung, Bewegung unter dem Aspekt der Entwicklungsförderung, Aufbau 

personaler Ressourcen durch Bewegung, Spiel und Sport, Psychomotori-

sche Förderkonzepte, Quantitative und qualitative Verfahren in der Moto-

diagnostik, Spezielle Zielgruppen der Psychomotorik, Integrationsprinzi-

pien, Konzepte und Perspektiven einer Didaktik gesundheitsorientierter 

Bewegung und gesundheitsförderlichen Sports, Analyse aktueller Ver-

mittlungsangebote von gesundheitsorientierten Sport- und Bewegungsan-

geboten, Entwicklung, Erprobung und Evaluation gesundheitsorientierter 

Bewegungsangebote für Vereine, Studios und öffentliche Bildungsein-

richtungen, Inhalte und Methoden funktioneller Gymnastik, methodische 

Aspekte unter Berücksichtigung individualisierter und differenzierender 

Lehr-/Lernprozesse 

Lernziele Kenntnisse auf dem Gebiet psychomotorischer Konzepte und ihrer Anwen-

dung, Kompetenzen im Umgang mit Verhaltens-, Lern- und Entwicklungs-

auffälligkeiten, Wissen um die Bedeutung von Körper- und Bewegungser-

fahrungen für die Entwicklung des Selbstkonzeptes, Diagnostische Kom-

petenzen: Bewegungen beobachten und messen, Kompetenzen hinsichtlich 

der Entwicklung von Förderkonzepten, Kenntnisse verschiedener Vermitt-

lungskonzepte von Sport und Gesundheit, Handlungskompetenzen in aus-

gewählten Feldern der Gesundheitsförderung, Kompetenzen in der Pla-

nung, Analyse und Anwendung präventiven Gesundheitssports unter Be-

rücksichtigung spezieller Ziel- und Altersgruppen 

Schlüsselkompetenzen Methodenkompetenzen: Professionelle schriftliche und mündliche Präsen-

tation (Erstellung von Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vor-

trägen, Erstellung von Gutachten), Informationsgewinnung (Recherche in 

Bibliotheken, Online-Datenbanken, Internet), Lesen und kritische Refle-

xion theoretischer Darstellungen und empirischer Befunde, Planung und 

Durchführung empirischer Untersuchungen, Auswertung empirischer Un-

tersuchungen 

Selbstkompetenzen: Selbst- und Zeitmanagement, Persönliche Initiative 

und eigenverantwortliches Handeln, Interdisziplinäres Denken und Han-

deln. 

Studienleistungen - 
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Prüfungsleistungen In allen vier Seminaren werden die drei Leistungspunkte jeweils durch ein 

Referat, eine Klausur oder eine Hausarbeit nach Wahl der Prüferin/des Prü-

fers erworben (jeweils 25% der Prüfungsleistung). Die Prüfungsformen 

werden jeweils zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des 

Moduls 

Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Modul-Bezeichnung Nebenfach: Psychopathologie und Psychohygiene 

Modul-Code Psy-M-152 

Modul-Verantwortlicher Mitarbeiter/in des Fachgebietes Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Einführung in die Psychopatho-

logie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

V Vertiefung: Sexuelle Störungen 

und Sexualtherapie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

V Störungen des Kindes- und Ju-

gendalters (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 

Leistungspunkte für Modul 12 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Methoden der Psychopathologie, Grundsätze der Systematik und Klassifi-

kation psychischer Störungen. Überblick über die psychischen Störungen 

anhand von ICD 10. Vertiefte Darstellung wichtiger und häufiger Krank-

heitsbilder und deren psychiatrischer Behandlung. 

Einführung in die Sexualwissenschaft. Systematik der sexuellen Störungen: 

Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Sexualpräferenz, Störungen 

der Geschlechtsidentität, Methoden der Sexualtherapie (Schwerpunkt 

Paarsexualtherapie). 

Typische Störungen des Kindes- und Jugendalters. 

Psychohygiene, Salutotherapie, Prävention und Rehabilitation bei psychi-

schen Störungen 

Lernziele Kenntnis der Grundlagen und Methoden der Psychopathologie. Überblick 

über die psychischen Störungen nach ICD 10. Vertiefte Kenntnisse über 

bedeutsame und wichtige psychiatrische Störungsbilder wie Schizophrenie, 

Depression sowie der Grundzüge der pharmakologischen Behandlung. 

Überblick über die Grundlagen der Sexualwissenschaft, vertiefte Kennt-

nisse zu sexuellen Störungen und ihrer Behandlungen. Kompetenzen in 

therapeutischen Basisfertigkeiten im Rahmen der Sexualtherapie. 

Überblick über typische Störungen des Kindes- und Jugendalters und Be-

sonderheiten der psychiatrischen Behandlung und Psychotherapie in die-

sem Lebensalter. 

Kenntnis der Grundlagen der Psychohygiene und Salutotherapie bei psy-

chischen Störungen. Kompetenz in der Grundhaltung und therapeutischen 

Handlungsweise der Salutotherapie. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von Be-

richten, Präsentationstechniken; Halten von Vorträgen, Erstellung von 

Gutachten); Professionelle Kommunikation mit Patienten, Kunden, Kolle-

gen usw.; Persönliche Initiative und eigenverantwortliches Handeln; Inter-

disziplinäres Denken und Handeln. 

Studienleistungen  

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende der Veranstaltungen mit einer 

Klausur oder einer mündlichen Prüfung nach Festlegung durch die 

Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 

Moduls bekannt gegeben.. 
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Verwendbarkeit des 

Moduls 

Masterstudium Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Wahlpflichtmodul 

 

Leistungs-Bezeichnung Masterarbeit 

Leistungs-Code Psy-M-131 

Verantwortlicher Studiendekan 

Teilnahmevoraussetzungen Zulassung zur Masterarbeit (vgl. Prüfungsordnung) 

Leistung, Leistungspunkte 

(LP) 

und Zeitaufwand 

Leistung (LP) Präsenz Selbststudium 

 Masterarbeit (30 LP) - 900 h 

 Gesamt: - 900 h 

Leistungspunkte für 

Anforderung 

30 LP 

Dauer 2 Semester (6 Monate) 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

jedes Semester 

Inhalte Die Studierenden bearbeiten in einer vorgegebenen Frist von sechs Mona-

ten eine abgegrenzte psychologische Fragestellung. Die Masterarbeit soll in 

der Regel eine empirische Arbeit sein, die auf eigenen Erhebungen beruht.  

Lernziele Durch die Anfertigung der Masterarbeit sollen die Studierenden zeigen, 

dass sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine psycho-

logische Fragestellung nach wissenschaftlichen Standards selbständig zu 

bearbeiten. Dabei sollen sie zeigen, dass sie mit psychologischen Methoden 

vertraut sind und einen wissenschaftlichen Gegenstand in geeigneter Form 

schriftlich präsentieren können. 

Schlüsselkompetenzen - 

Studienleistungen - 

Prüfungsleistungen Einreichen der Masterarbeit in der vorgegebenen Frist (Bewertung ent-

spricht 100% der Prüfungsleistung). 

Verwendbarkeit der 

Leistung 

Masterstudium Psychologie 

Art der Leistung (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahl) 

Pflicht 

 

Leistungs-Bezeichnung Berufsbezogenes Praktikum 

Leistungs-Code Psy-M-132 

Verantwortlicher Studiendekan 

Teilnahmevoraussetzungen Genehmigung des Praktikums (vgl. Praktikumsordnung) 

Leistung, Leistungspunkte 

(LP) 

und Zeitaufwand 

Leistung (LP) Präsenz Selbststudium 

Praktikum suchen und planen - 60 h 

Praktikum durchführen inklusive 

Kurzbericht erstellen 

 390 h 

Gesamt:  450 h 

Leistungspunkte für 

Anforderung 

15 LP 

Dauer des Moduls insgesamt 450 Stunden 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Ganzjährig 

Inhalte Die berufsbezogenen Praktika geben Einblicke in die berufliche Tätigkeit 

eines Psychologen in fachnahen Institutionen oder Unternehmen. Die 

Studierenden sollen die im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis 

anwenden und vertiefen. Der Praktikumskurzbericht soll inhaltlich so auf-

gebaut sein, dass er jüngeren Studierenden als Unterstützung bei der Prak-

tikasuche dienen kann. 
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Lernziele Die Studierenden sollen in den Praktika lernen, theoretische und praktische 

Aspekte des Studiums auf neue Aufgabenstellungen anzuwenden. Ferner 

sollen sie Kontakte zur Berufswelt knüpfen und so eine Grundlage für ihre 

spätere Berufswahl schaffen. 

Schlüsselkompetenzen - 

Studienleistungen Bestätigung der praktikumsvergebenden Institution und Erstellung über die 

Durchführung des Praktikums und Erstellung eines Praktikumsberichts 

gemäß den Anforderungen der Praktikumsordnung. 

Prüfungsleistungen - 

Verwendbarkeit der 

Leistung 

Masterstudium Psychologie 

Art des Leistung (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahl) 

Pflicht 

 


